Bestellung von Laubbrennholz aus dem Stadtwald Fridingen 

Laubbrennholz kann ab sofort schriftlich beim Bürgerbüro im Rathaus bestellt werden. Bitte nutzen Sie das angefügte Bestellformular. Die Preise betragen:

für den Festmeter Laubbrennholz: 	88,- € (inkl. MwSt.)

Geben Sie das Bestellformular bis spätestens 27.02.2026 im Bürgerbüro ab.

Nach Zuteilung der bestellten Holzmenge erhalten Sie eine Rechnung inkl. Karte mit dem Lagerort des erworbenen Holzes. Die Bereitstellung des Brennholzes kann in langer Form und kurzer Form (i.d.R. 4 m) erfolgen.


Brennholzbestellung für Laubbrennholz aus dem Stadtwald Fridingen  
Einschlagsaison Winter 2025/2026      

Name: ___________________________ Vorname: _________________________

Straße, Haus-Nr.: ____________________________________________________ 

PLZ, Wohnort: 78567 Fridingen

Telefon: ________________   E-Mail: ________________


Laubbrennholz: ___________Fm	 (max. 15 fm je Haushalt)

 Ich verarbeite das zugeteilte Holz im Wald 
 Ich verarbeite das zugeteilte Holz auf einem Grundstück außerhalb des Stadtwaldes	

Ich verfüge über … 

Schlepper  Spalter  Schlepper und Anhänger  Pkw und Anhänger  Lkw-Verladung

Hinweise: ___________________________________________________________
		
		       ___________________________________________________________


Erklärung zur privaten Brennholzwerbung 
Der Brennholzerwerber erklärt gegenüber dem Forstbetrieb, dass:
a) ein qualifizierter Motorsägenlehrgang absolviert wurde und auf Verlangen der Verwaltung ein Nachweis vorgelegt wird, oder die Sachkunde für den Umgang mit der Motorsäge im Rahmen einer Berufsausbildung oder Berufstätigkeit in der Holzernte erworben wurde.
b) ausschließlich biologisch schnell abbaubare Kettenhaftöle verwendet werden. 
c) für handgeführte Arbeitsgeräte mit Verbrennungsmotor ausschließlich Sonderkraftstoff verwendet wird.
d) er Brennholz für den eigenen Verbrauch erwirbt


Datum: _____________ Unterschrift: ___________________


Mit Ihrer Bestellung akzeptieren Sie unsere Datenschutzbestimmungen und die AGB-Brh (Liegen im Foyer des Rathauses aus und sind auf der Homepage der Stadt Fridingen einsehbar). Für erworbenes Brennholz gilt im Allgemeinen eine maximale Lagerdauer bis zum 1. Mai des Folgejahres. Das Lagern von gespaltenem Brennholz ist nur an den festgelegten Lagerorten gestattet. Das Lagern in Rückegassen und an Bäumen ist nicht gestattet. Bearbeitete Brennholzpolter sind mit Vor- und Nachnamen zu beschriften. Zudem ist das Abdecken mit Planen nicht gestattet.
